
Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Verfassung des großherzoglich badischen
Militär-Sanitäts-Wesens für den Friedensstand

Karlsruhe, 1824

§. 32

urn:nbn:de:bsz:31-326302

https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-326302


.

Sftruct isdn

für die Ober⸗Chirurgen ,

im Friedensſtand .

9 . 32 .

Zu Oberchirurgen koͤnnen nur wiſſenſchaftlich

gebildete Individuen , welche in dem chirurgiſchen

Staats⸗Examen die erſte Klaſſe , ſo wie die be⸗

ſchraͤnkte Licenz zur Ausuͤbung der innern Heil⸗

kunde erhalten haben , und von den Stabsaͤrzten

noch beſonders gepruͤft worden ſind , ernannt wer⸗

den .

9. 33 .

1) Dienſtverhaͤltniß .

Die Oberchirurgen ſind , wie die Regiments⸗

ärzte , in militaͤriſcher und polizeilicher Hinſicht , dem

Regiments⸗ und Bataillons ⸗Commandeur , oder

deren Stellvertreter ; in aͤrztlicher und chirurgiſcher

Hinſicht dem Regimentsarzt , ſo wie den dirigi⸗

renden Stabsaͤrzten untergeben ; ſo wie in letzterer

Hinſicht die Unterchirurgen zu ihnen in einem un⸗

tergeordneten Verhaͤltniß ſtehen .

Man erwartet und verlangt von ihnen , daß

ſie ihren Dienſt mit Eifer und Sorgfalt verſehen ,

in ihrer Wiſſenſchaft , insbeſondere in der operati⸗

ven Chirurgie ſich zu vervollkommnen ſtreben , auſ⸗
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